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Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hält dieser Sommer gleicherma-

ßen einen Paukenschlag bereit. Während der Bundesfinanzhof ganz 

überraschend nun zumindest für einige Jahre den Werbungskos-

tenabzug von Ausbildungskosten ermöglicht, müssen Arbeitgeber 

wohl schon bald keine ELENA-Datensätze mehr übermitteln. Und 

noch ein weiteres Projekt hält die Bundesregierung auf Trab, denn 

das Abkommen mit der Schweiz über die Besteuerung deutscher 

Kapitalanlagen im Nachbarstaat ist in trockenen Tüchern. 
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 Aug Sep Okt 

Umsatzsteuer mtl. 10. 12. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 12. 10. 

Einkommensteuer - 12. 10. 

Körperschaftsteuer - 12. 10. 

Getränkesteuer 10. 12. 10. 

Vergnügungsteuer 10. 12. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
15. * 15. 13. 

Gewerbesteuer 15. * - - 

Grundsteuer 15. * - - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
18.* - - 

SV-Beitragsnachweis 25. 26. 25. ** 

Fälligkeit der SV-Beiträge 29. 28. 27. ** 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

** Vorverlegung um je einen Tag, wenn der 31. Okto-

ber im Bundesland der Einzugsstelle ein Feiertag ist 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Ein Steuerzahler ist jemand, 

der ohne Ausbildung zum 

Öffentlichen Dienst für den 

Staat arbeitet.« 

unbekannt 

»Genies fallen nicht vom Himmel. 

Sie müssen Gelegenheit zur Aus-

bildung und Entwicklung haben.« 

August Bebel 
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Erstausbildung als Werbungskosten abziehbar 

Überraschend lässt der Bundesfinanzhof prinzipiell den Abzug 
der Aufwendungen für ein Erststudium als Werbungskosten zu. 

Der VI. Senat des Bundesfinanzhofs hat in den letzten Monaten 

schon mehrmals die bisherige Rechtsprechung auf den Kopf ge-

stellt und steuerzahlerfreundliche Entscheidungen gefällt, darun-

ter die Abziehbarkeit von Prozesskosten als außergewöhnliche Be-

lastung und den einfacheren Nachweis von krankheitsbedingten 

Kosten. Doch keines dieser Urteile dürfte dem Finanzminister so 

schwer im Magen liegen wie der Mitte August veröffentlichte Be-

schluss, Aufwendungen für 

die erstmalige Berufsausbil-

dung in vielen Fällen zum 

Werbungskostenabzug zuzu-

lassen. 

Tatsächlich sind die beiden 

Urteile in ihrer Bedeutung 

kaum zu unterschätzen, denn 

sie betreffen fast jeden, der 

in den letzten Jahren seine Berufsausbildung abgeschlossen hat. 

Im Steuerrecht erhalten sonst allenfalls Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichts so viel Aufmerksamkeit wie diese beiden 

Urteile des Bundesfinanzhofs erfahren haben. 

Eigentlich sollte eine Gesetzesänderung ab 2004 sicherstellen, 

dass die Kosten für die erstmalige Berufsausbildung nur noch be-

grenzt und als Sonderausgaben abgezogen werden können. Weil 

Sonderausgaben aber nicht als Verlust vortragsfähig sind, kann die 

Kosten nur derjenige überhaupt steuerlich geltend machen, der 

während der Berufsausbildung ein signifikantes Einkommen erzielt. 

Allerdings ist die Vorschrift für den Sonderausgabenabzug im Ein-

kommensteuergesetz mit der Einschränkung versehen, dass der 

Sonderausgabenabzug nur für Ausgaben gilt, die keine Werbungs-

kosten oder Betriebsausgaben sind. 

Diese Einschränkung haben die Richter nun aufgegriffen und fest-

gestellt, dass bei einer konsequenten Auslegung des Steuergeset-

zes also erst einmal zu prüfen ist, ob die Ausbildungskosten nicht 

Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind. Das ist laut den Ur-

teilen immer dann der Fall, wenn zwischen der Ausbildung und der 

späteren Berufstätigkeit ein hinreichend konkreter Veranlassungs-

zusammenhang besteht, wenn also anders gesagt der später aus-

geübte Beruf nicht ohne die vorhergehende Berufsausbildung mög-

lich gewesen wäre. 

Die beiden Fälle, die dem Bundesfinanzhof vorlagen, liefern dafür 

gute Beispiele. Im ersten Fall wollte ein Pilot seine Ausbildungs-

kosten von knapp 28.000 Euro steuerlich geltend machen. Der an-

dere Fall betrifft eine Ärztin, die für ihr Medizinstudium beinahe 

12.000 Euro aufgewendet hatte. In beiden Fällen haben die Rich-

ter den Berufsneueinsteigern Recht gegeben und die Kosten zum 

Werbungskostenabzug zugelassen, weil offensichtlich weder ein Pi-

lot ohne Zulassung noch eine Ärztin ohne Medizinstudium den je-

weiligen Beruf ausüben könnte. 

Nur wenn kein Zusammenhang zwischen der Ausbildung und dem 

später ausgeübten Beruf besteht, wenn also beispielsweise ein ge-

lernter Bankkaufmann sein Geld als Musiklehrer verdient, bleibt es 

nach dieser neuen Rechtsprechung bei der Beschränkung auf den 

Sonderausgabenabzug. Wichtig ist dabei, dass diese neue Recht-

sprechung für jede Art von Berufsausbildung gilt, also nicht nur für 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Steuer-ID als allgemeines 
Personenkennzeichen 

Vier Jahre nach Einführung der Steueri-

dentifikationsnummer kritisiert der Bun-

desbeauftragte für den Datenschutz, dass 

die Steuer-ID zunehmend auch außerhalb 

der Steuerverwaltung genutzt wird. Er 

stelle mit Besorgnis fest, dass die Ver-

wendungsmöglichkeiten der Steuer-ID 

schleichend ausgeweitet werden. Nicht 

nur Finanzbehörden, sondern auch Ban-

ken, Versicherungen und Krankenkassen 

verwenden mittlerweile die Steuer-ID. 

Wer heute ein Konto eröffnen will oder 

Elterngeld beantragt, muss dafür seine 

Steuer-ID angeben. Damit droht die Steu-

er-ID durch die Hintertür zu einem allge-

meinen Personenkennzeichen zu werden, 

eine Entwicklung, die von Verantwortli-

chen bei der Einführung der Steuer-ID ve-

hement bestritten wurde. 

 

Bundesweite Gnadenfrist für 
EHEC-geschädigte Landwirte 

Der Billigkeitserlass des Finanzministeri-

ums Baden-Württemberg für landwirt-

schaftliche Betriebe, die durch die EHEC-

Epidemie geschädigt wurden,  gilt nun 

bundesweit. Nachweislich unmittelbar 

und nicht unerheblich Betroffene können 

daher bis zum 31. Oktober 2011 von den 

Billigkeitsmaßnahmen Gebrauch machen, 

zu denen insbesondere zinsfreie Steuer-

stundungen und der Verzicht auf Vollstre-

ckungsmaßnahmen gehören. 

 

Gericht hält Sanierungsklausel 
trotz EU-Verbots für zulässig 

Von der EU-Kommission wurde Deutsch-

land verpflichtet, die Sanierungsklausel 

rückwirkend wieder aufzuheben, weil die 

Kommission darin eine unzulässige Beihil-

fe sieht. An dieser Einschätzung hat das 

Finanzgericht Münster erhebliche Zweifel 

und hat daher dem Antrag auf Aussetzung 

der Vollziehung eines Unternehmens 

stattgegeben, von dem das Finanzamt die 

aufgrund der Sanierungsklausel gewährten 

Steuernachlässe zurückforderte. Das Ge-

richt hat gleich eine Reihe von Gründen 

für seine Sichtweise aufgezählt, mit de-

nen sich jetzt wohl der Bundesfinanzhof 

beschäftigen muss. Ebenfalls von einer 

Rückforderung betroffene Unternehmen 

können sich nun aber immerhin ebenfalls 

mit einem Aussetzungsantrag an das Fi-

nanzamt wenden und dabei auf den Be-

schluss aus Münster verweisen.  
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Studienkosten, sondern ebenso für eine Lehre und die Ausbildung 

zum Handwerksmeister. 

Ist unter Berücksichtigung der Einschränkung auf den Veranlas-

sungszusammenhang ein Werbungskostenabzug möglich, hat das 

zwei gewichtige Vorteile für die Betroffenen. Damit entfällt näm-

lich nicht nur die Beschränkung auf maximal 4.000 Euro pro Jahr, 

die beim Sonderausgabenabzug vorgesehen ist, sondern es wird 

auch ein Verlustvortrag möglich, weil die Aufwendungen zu vor-

weggenommenen Werbungskosten werden. Die Ausgaben können 

also „aufgespart“ werden, bis das erste Berufseinkommen fließt 

und dann von diesem Einkommen abgezogen werden. 

Damit Berufseinsteiger von dieser neuen Rechtsprechung profitie-

ren können, müssen sie daher Steuererklärungen für die Jahre der 

Berufsausbildung abgeben, in denen sie die im jeweiligen Jahr an-

gefallenen Kosten geltend machen, und die Feststellung eines Ver-

lustvortrags beantragen. Berücksichtigt werden in jedem Fall Kos-

ten für Arbeitsmittel, Fachliteratur, Internetzugang und Fahrten 

zur Ausbildungsstätte sowie Studiengebühren oder Kurs- und Prü-

fungskosten. Bei den Kosten für eine auswärtige Unterkunft und 

andere Aufwendungen kommt 

es auf den Einzelfall an, ob 

dieses als ausbildungsbezoge-

ne Kosten gelten. 

Nachdem der Bundesfinanzhof 

vor Kurzem entschieden hat, 

dass bei der Antragsveranla-

gung keine Anlaufhemmung 

gilt, können die Verluste in 

der Regel für maximal vier Jahre, also bis zurück ins Jahr 2007, 

nachträglich geltend gemacht werden. Dazu müssen Sie zumindest 

die Steuererklärung für 2007 bis zum 31. Dezember 2011 abgege-

ben haben, danach ist die Festsetzungsfrist für 2007 abgelaufen. 

Im Einzelfall können die Kosten sogar bis ins Jahr 2004 zurück gel-

tend gemacht werden, nämlich dann, wenn eine Pflichtveranla-

gung durchzuführen ist, die bisher noch nicht erfolgt ist. Dann 

kommt nämlich noch die Anlaufhemmung von weiteren drei Jahren 

zur Abgabefrist dazu. Pech hat dagegen, wer bereits eine Steuer-

erklärung abgegeben hat und dazu einen Steuerbescheid erhalten 

hat, der inzwischen bestandskräftig ist. Nur wenn der Steuerbe-

scheid einen Vorläufigkeitsvermerk zu den Aufwendungen für die 

Berufsausbildung enthält, besteht hier noch eine Änderungsmög-

lichkeit. 

Spannend bleibt, wie die Finanzverwaltung auf die neue Recht-

sprechung reagieren wird. Gegenüber dem SPIEGEL hat das Bun-

desfinanzministerium bisher nur erklärt, dass man mit diesem Aus-

gang des Verfahrens nicht gerechnet hat. Denkbar sind drei Alter-

nativen: 

 Akzeptanz: Der Fiskus kann sich mit der Entscheidung des Bun-

desfinanzhofs abfinden. Weil den öffentlichen Kassen damit 

aber ein enormes Steueraufkommen entgeht, ist diese Variante 

nicht sehr wahrscheinlich. 

 Nichtanwendungserlass: Das Ministerium könnte die Finanzäm-

ter anweisen, die Urteile nicht auf andere Fälle anzuwenden. 

Angesichts der großen Zahl von Betroffenen, die dann alle ein-

zeln beim Finanzgericht klagen würden, ist diese Alternative 

ebenfalls eher unwahrscheinlich, denn es ist recht sicher, dass 

die Gerichte - gestärkt durch den Bundesfinanzhof - nicht dem 

Essen auf Rädern ist keine 
haushaltsnahe Dienstleistung 

Das Finanzgericht Münster stand vor der 

Frage, ob Essen auf Rädern als haushalts-

nahe Dienstleistung oder nur als außerge-

wöhnliche Belastung abziehbar ist. Es 

handelt sich nicht um eine haushaltsnahe 

Dienstleistung, meint das Gericht, weil 

die Leistung nicht im Haushalt des Steu-

erzahlers erbracht wird, und das sei nun 

einmal laut Gesetz zwingend notwendig. 

Zwar hat das Gericht die Revision zum 

Bundesfinanzhof zugelassen, allerdings in 

erster Linie aus einem anderen Grund, 

sodass der Bundesfinanzhof wohl kaum 

eine andere Sichtweise vertreten wird. 

 

Gestaltungsmissbrauch durch 
Übernahme von Verbindlichkeiten 

Die Einbringung von Verbindlichkeiten in 

eine GbR, die allein dem Zweck dient, 

bislang nicht abzugsfähige Privatausgaben 

in den steuerlich relevanten Bereich zu 

verlagern, ist ein Gestaltungsmissbrauch 

und wird damit steuerlich nicht aner-

kannt. Diese wenig überraschende Ent-

scheidung traf das Finanzgericht Münster 

im Fall eines Immobilienbesitzers, der auf 

diesem Umweg die Darlehenszinsen für 

sein selbstgenutztes Wohnhaus steuerlich 

geltend machen wollte. Zwar ist nun die 

Revision beim Bundesfinanzhof anhängig, 

doch große Hoffnung sollte sich der Kläger 

erst einmal nicht machen. 

 

Kindergeld für Freiwilligendienst 

Im Frühjahr wurde der Bundesfreiwilli-

gendienst als Nachfolger des Zivildienstes 

eingeführt. Leider wurde der Freiwilli-

gendienst jedoch nicht zeitgleich in den 

steuerlichen Katalog der Freiwilligen-

dienste aufgenommen; das soll erst im 

Herbst zusammen mit zahlreichen ande-

ren Änderungen im Steuerrecht erfolgen. 

Damit gibt es momentan keine gesetzliche 

Grundlage für einen Kindergeldanspruch 

für die Kinder, die den Freiwilligendienst 

leisten. Das Bundeszentralamt für Steuern 

hat daher die Familienkassen angewiesen, 

Kindergeldanträge bis zu der Gesetzesän-

derung zurückzustellen, damit den Be-

troffenen der Anspruch auf Kindergeld 

nicht verloren geht. Wer nun trotzdem 

eine vorgezogene Bearbeitung bei der 

Familienkasse verlangt, bekommt einen 

Ablehnungsbescheid, der später nicht 

mehr geändert werden kann, sobald die 

Einspruchsfrist abgelaufen ist. Den be-

troffenen Eltern bleibt damit nichts ande-

res übrig, als sich in Geduld zu üben. 
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Finanzamt, sondern den Steuerzahlern Recht geben werden. 

Auch der Bundesfinanzminister hat bereits erklärt, dass er den 

Nichtanwendungserlass in diesem Fall gerne vermeiden will. 

 Gesetzesänderung: Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auf 

eine Nichtanwendungsgesetzgebung hinauslaufen, bei der sich 

das Bundesfinanzministerium um eine Gesetzesänderung be-

müht, die zumindest für die Zukunft die bisherige Verwaltungs-

auffassung gesetzlich zementiert. Eine solche Änderung wäre, 

wenn sie noch in diesem Jahr beschlossen wird, allerdings frü-

hestens für 2011 wirksam, sodass zumindest für die Jahre 2007 

bis 2010 ein Steuerabzug der Ausbildungskosten aufgrund der 

neuen Urteile möglich bleibt.  

 

ELENA vor dem Ende 

Die verantwortlichen Bundesministerien haben sich überra-
schend darauf verständigt, das ELENA-Verfahren einzustellen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben sich nach einge-

hender Überprüfung des ELENA-Verfahrens darauf verständigt, das 

Verfahren schnellstmöglich einzustellen. Als Grund geben die Mini-

sterien in erster Linie die feh-

lende Verbreitung der qualifi-

zierten elektronischen Signa-

tur an. 

Umfassende Untersuchungen 

hätten gezeigt, dass sich die 

Signatur, die für das ELENA-

Verfahren datenschutzrecht-

lich zwingend geboten ist, 

trotz aller Bemühungen in absehbarer Zeit nicht flächendeckend 

verbreiten wird. Davon hänge aber der Erfolg des ELENA-

Verfahrens ab, meinen die Ministerien. 

Mit Sicherheit hat aber auch die Kritik aus allen Richtungen einen 

erheblichen Teil zum plötzlichen Ende von ELENA beigetragen: Ar-

beitgeber haben erst einmal keine Erleichterung, sondern eine 

Mehrbelastung, weil die Papierbescheinigungen erst in drei Jahren 

durch ELENA abgelöst werden sollten, Datenschützer stören sich 

an der Unmenge an Datensätzen, die gespeichert werden, und Ar-

beitnehmervertreter an der Art der erfassten Daten, zu denen ne-

ben Fehlzeiten und unbezahlter Freistellung auch der Kündigungs-

grund gehört. 

Die Bundesregierung will nun dafür sorgen, dass die bisher gespei-

cherten Daten möglichst schnell gelöscht und die Arbeitgeber von 

den bestehenden elektronischen Meldepflichten entlastet werden. 

Dazu wird die Regierung in Kürze einen entsprechenden Gesetz-

entwurf vorlegen, der angesichts der parlamentarischen Sommer-

pause jedoch frühestens im Oktober verabschiedet werden kann. 

Bis es soweit ist, müssen die Arbeitgeber jedoch weiterhin alle Da-

tensätze wie bisher an die Zentrale Speicherstelle (ZSS) senden. 

Sendet ein Arbeitgeber jetzt keine Daten mehr und das ELENA-

Gesetz bleibt wider erwarten doch bestehen, müssen die fehlen-

den Monate später noch nachgemeldet werden. Die bisherigen als 

auch die neuen Datensätze werden bis zu einer Gesetzesänderung 

noch bei der ZSS gespeichert. Eine Löschung aller Daten kann die 

ZSS erst dann vornehmen. Was aus den 22.000 Verfassungsbe-

Wertminderung bei fest-
verzinslichen Wertpapieren 

Nachdem die Teilwertabschreibung wegen 

einer Wertminderung auf Aktien und Akti-

enfonds mittlerweile geklärt ist, hat sich 

der Bundesfinanzhof nun mit festverzins-

lichen Wertpapieren auseinandergesetzt. 

Hier sei eine Teilwertabschreibung unter 

den Nennwert der Papiere allein wegen 

gesunkener Kurse in der Regel nicht zuläs-

sig. Der gesunkene Kurs spiegele keine vo-

raussichtlich dauernde Wertminderung 

wieder, sofern sich im Kurs nicht ein Risi-

ko hinsichtlich der Rückzahlung abbildet, 

denn die Papiere sind am Ende der Lauf-

zeit schließlich mit ihrem Nennwert rück-

zahlbar. Dieses Teilwertabschreibungs-

verbot gilt auch dann, wenn die Wertpa-

piere nicht im Anlage-, sondern im Um-

laufvermögen gehalten werden. 

 

Schule für Hochbegabte als 
außergewöhnliche Belastung 

Aufwendungen für den Besuch einer Schu-

le für Hochbegabte können als außerge-

wöhnliche Belastungen abziehbar sein, 

wenn der Schulbesuch medizinisch ange-

zeigt war. Mit dieser Entscheidung hat der 

Bundesfinanzhof den Eltern eines hochbe-

gabten, aber verhaltensauffälligen Kindes 

Recht gegeben, das auf ärztliche Empfeh-

lung auf eine Hochbegabtenschule in 

Schottland wechselte. Ein amtsärztliches 

Attest, das die Empfehlung für den Schul-

besuch bestätigte, holten die Eltern erst 

später ein, was nach der neuen Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs jedoch 

kein Grund mehr für eine grundsätzliche 

Ablehnung krankheitsbedingter Kosten ist. 

 

Zuwendung der ehemaligen 
Konzernmutter als Arbeitslohn 

Nachdem eine GmbH alle Anteile an einer 

Tochtergesellschaft verkauft hatte, zahlte 

sie mehreren Mitarbeitern der ehemaligen 

Tochtergesellschaft aus Anlass des Ver-

kaufs einen Geldbetrag aus. Diese als 

Schenkung gedachte Zahlung wertete das 

Finanzamt als steuerpflichtigen Arbeits-

lohn und hat diese Ansicht vom Finanzge-

richt Düsseldorf bestätigt bekommen: Wä-

ren die Mitarbeiter nicht Arbeitnehmer 

der ehemaligen Tochtergesellschaft ge-

wesen, hätten sie schließlich auch die 

Zuwendung nicht erhalten. Damit sei die 

Zahlung im weitesten Sinne ebenfalls ein 

Ergebnis der Arbeitsleistung der Mitarbei-

ter. Damit können also auch die Zuwen-

dungen Dritter als Arbeitslohn gelten. 
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schwerden gegen ELENA wird, die beim Bundesverfassungsgericht 

eingegangen sind, wird sich ebenfalls erst dann zeigen. 

Damit die rund 33 Millionen Euro, die der Bund bisher für die ELE-

NA-Infrastruktur ausgegeben hat, nicht ganz umsonst waren, will 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Konzept erar-

beiten, wie die bereits bestehende Infrastruktur und das erworbe-

ne Know-how für ein einfacheres und unbürokratisches Meldever-

fahren in der Sozialversicherung genutzt werden können. 

Unterdessen weist das Bundesfinanzministerium darauf hin, dass 

das ELENA-Ende entgegen anders lautenden Presseberichten keine 

Auswirkungen auf das Verfahren der elektronischen Lohnsteuer-

karte (ELStAM) hat, das am 1. Januar 2012 starten soll. Es handelt 

sich um zwei verschiedene Verfahren mit verschiedenem Zweck. 

Auch die Datenbanken der beiden Verfahren sind völlig unabhängig 

voneinander und es gibt zwischen beiden keinen Datenaustausch. 

Im Gegensatz zu ELENA werden im ELStAM-Verfahren keine Daten 

erhoben, die nicht bisher auch schon für den Lohnsteuerabzug er-

hoben wurden und der Finanzverwaltung bekannt waren.  

 

Steuerabkommen mit der Schweiz abgeschlossen 

Ab 2013 garantiert das Abkommen mit der Schweiz eine Abgel-
tungsteuer auf alle deutschen Kapitalanlagen. 

Am 10. August 2011 hat eine schwere Geburt ihr vorläufiges Ende 

gefunden, denn an diesem Tag haben die Unterhändler der 

Schweiz und Deutschlands die Verhandlungen über offene Steuer-

fragen abgeschlossen und ein Steuerabkommen paraphiert. Das 

Abkommen soll in den nächsten Wochen durch die beiden Regie-

rungen unterzeichnet werden 

und könnte Anfang 2013 in 

Kraft treten. 

Es sieht vor, dass Personen 

mit Wohnsitz in Deutschland 

ihre bestehenden Bankbezie-

hungen in der Schweiz nach-

besteuern können, indem sie 

entweder eine einmalige 

Steuerzahlung leisten oder ihre Konten offenlegen. Künftige Kapi-

talerträge deutscher Anleger in der Schweiz unterliegen einer Ab-

geltungsteuer, deren Erlös die Schweiz an die deutschen Behörden 

überweist. Insbesondere enthält das Abkommen folgende Punkte: 

 Abgeltungsteuer für die Zukunft: Künftige Kapitalerträge sol-

len unmittelbar über eine Abgeltungsteuer erfasst werden. Der 

einheitliche Steuersatz wurde auf 26,375 % festgelegt. Dies ent-

spricht dem in Deutschland geltenden Steuersatz für die Abgel-

tungsteuer. Die Abgeltungsteuer ist eine Quellensteuer, nach 

deren Bezahlung grundsätzlich die Steuerpflicht gegenüber dem 

Wohnsitzstaat erfüllt ist. 

 Vergangenheitsbesteuerung: Zur Nachbesteuerung bestehen-

der Geldanlagen in der Schweiz haben deutsche Anleger einma-

lig die Möglichkeit, eine pauschale Steuer zu entrichten. Die 

Höhe dieser Steuer liegt zwischen 19 und 34 % des Vermögens-

bestandes und richtet sich nach der Dauer der Kundenbezie-

hung sowie des Anfangs- und Endbetrages des Kapitalbestandes. 

Alternativ können die Anleger ihre Bankbeziehung in der 

Schweiz gegenüber den deutschen Behörden offenlegen. 

Dokumentation einer 
Investitionsabsicht 

Wer den Investitionsabzugsbetrag in An-

spruch nehmen will, kann dies normaler-

weise nicht erst im Einspruchsverfahren 

geltend machen. Bei einem Einspruch ge-

gen einen Schätzungsbescheid ist das al-

lerdings ohne weiteres möglich. Außer-

dem meint der Bundesfinanzhof, dass die 

gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise 

zur Dokumentation der Investitionsabsicht 

nicht an den Abgabezeitpunkt der Steuer-

erklärung gebunden sind, sondern auch 

noch im Einspruchs- oder Klageverfahren 

vervollständigt werden können. 

 

Solidaritätszuschlag ist wieder 
einmal verfassungsgemäß 

Der Bundesfinanzhof hat die Klage einer 

GmbH gegen den Solidaritätszuschlag auf 

die Körperschaftsteuer im Jahr 2007 ab-

gewiesen. Die Erhebung des Solidaritäts-

zuschlags sei verfassungsgemäß, meinen 

die Richter. Dies ist nur das neueste in ei-

ner mittlerweile langen Reihe von Urtei-

len und Beschlüssen, die die Verfassungs-

mäßigkeit des Solis feststellen. Immerhin 

besteht die Möglichkeit, dass die immer 

wieder aufkommenden Klagen aber doch 

irgendwann den Gesetzgeber dazu bewe-

gen, den Soli abzuschaffen. 

 

Ablösung eines Erbbaurechts 

Die Abfindung eines Mieters für die Räu-

mung der Wohnung führt zu Werbungskos-

ten, wenn sie dem Zweck dient, die Woh-

nung zu besseren Konditionen neu zu 

vermieten. Analog dazu hat der Bundesfi-

nanzhof festgestellt, dass auch die Ablö-

sung eines Erbbaurechts zu sofort abzieh-

baren Werbungskosten führt, wenn sie 

dem Abschluss eines neuen Erbbauver-

trags mit höheren Erbbauzinsen dient. 

 

Spitzensteuersatz ist kein Grund 
für eine Vorweganforderung 

Wenn das Finanzamt die Steuererklärung 

eines Steuerzahlers im Rahmen einer 

Vorweganforderung früher anfordert, 

muss sie dies gut begründen können, denn 

die Vorweganforderung verlangt eine Er-

messensentscheidung im Einzelfall. Nur 

weil ein Steuerzahler bisher den Spitzen-

steuersatz zahlen musste, darf das Fi-

nanzamt jedoch keine Steuererklärung 

vorweg anfordern. Diese Begründung sei 

eben gerade keine im Einzelfall begründe-

te Ermessensentscheidung, meint das Fi-

nanzgericht Düsseldorf. 
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 Auskunftsgesuche: Um zu verhindern, dass neues unversteuer-

tes Geld in der Schweiz angelegt wird, wurde vereinbart, dass 

die deutschen Behörden Auskunftsgesuche stellen können, die 

den Namen des Kunden, jedoch nicht zwingend den Namen der 

Bank enthalten müssen. Die Gesuche sind zahlenmäßig be-

schränkt und bedürfen eines plausiblen Anlasses. Die Anzahl 

wird für die ersten beiden Jahre bei 750 bis 999 Gesuchen lie-

gen, danach findet eine Anpassung statt. Sogenannte „Fishing 

Expeditions“ sind dadurch ausgeschlossen. 

 Weitere Elemente: Die Schweiz und Deutschland haben be-

schlossen, den gegenseitigen Marktzutritt für Finanzinstitute zu 

erleichtern. Insbesondere wird die Durchführung des Freistel-

lungsverfahrens für schweizerische Banken in Deutschland ver-

einfacht und die Pflicht zur Anbahnung von Kundenbeziehungen 

über ein Institut vor Ort aufgehoben. Ebenfalls wurde die Prob-

lematik des Kaufs steuererheblicher Daten gelöst. Zum Paket 

gehört auch die Lösung der Problematik möglicher Strafverfol-

gung von Bankmitarbeitern. 

Das Abkommen erfüllt die Voraussetzung eines guten Kompromis-

ses - keine Seite kann damit wirklich zufrieden sein. Während sich 

Deutschland mehr Zugriff auf die Schweizer Bankdaten gewünscht 

hätte, sind der Schweiz schon die jetzt gemachten Zugeständnisse 

unliebsam. Unterdessen kamen in den letzten Wochen Gerüchte 

auf, Deutschland hätte wieder eine CD mit Schweizer Steuerdaten 

angekauft. 

Das haben die Finanzverwaltungen von Bund und Länder demen-

tiert. Im vergangenen Jahr wäre dieses Dementi sicher glaubwür-

dig gewesen, denn der Fiskus war daran interessiert, solche An-

käufe publik zu machen, um Steuersünder zu einer Selbstanzeige 

zu motivieren. Jetzt aber besteht auch die Möglichkeit, dass das 

Dementi falsch ist und lediglich dem Zweck diente, die jetzt ge-

troffene Vereinbarung mit der Schweiz nicht durch einen neuen 

Datenkauf zu sabotieren.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Berater und Mitarbeiter von  

MERGET + PARTNER 

 

 

Steuerklassenwahl als 
Gestaltungsmissbrauch 

Eheleute, die die Kombination aus den 

Steuerklassen III und V wählen, gehen üb-

licherweise davon aus, dass der größte 

Teil des Einkommens nur einem der bei-

den Ehepartner zufließt, denn bei der 

Lohnsteuerklasse III werden beim Steuer-

abzug sämtliche Ermäßigungen aus dem 

Ehegattensplitting berücksichtigt. Haben 

beide Eheleute ein ähnlich hohes Ein-

kommen, kommt es bei einer getrennten 

Steuererklärung in diesem Fall beim einen 

Ehepartner zu einer erheblichen Nachzah-

lung und beim Ehepartner mit der Steuer-

klasse V zu einer deutlichen Erstattung. 

Diesen Umstand wollte ein Ehepaar aus-

nutzen, das schon längere Zeit diese 

Kombination wählte und dann eine ge-

trennte Veranlagung wählte. Während die 

Ehefrau Erstattungen von insgesamt rund 

25.000 Euro erhielt, fielen beim Ehemann 

Nachzahlungen in etwa derselben Höhe 

an. Doch nachdem diese Nachzahlungen 

beim Ehemann nicht einzutreiben waren, 

weil sein Arbeitslohn bereits von anderen 

Gläubigern gepfändet wurde, wollte das 

Finanzamt nicht mehr mitspielen und 

weigerte sich fortan, eine getrennte Ver-

anlagung durchzuführen. Vom Finanzge-

richt Baden-Württemberg haben die Fi-

nanzbeamten nun recht bekommen, denn 

in diesem Fall stelle der Antrag auf ge-

trennte Veranlagung einen Gestaltungs-

missbrauch dar. Wird durch die Wahl der 

Steuerklassen und dem Antrag auf ge-

trennte Veranlagung eine unangemessene 

Gestaltung gewählt, die zu einem gesetz-

lich nicht vorgesehenen Vorteil führt, ist 

die beantragte getrennte Veranlagung ab-

zulehnen. 

 

 

 


